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Aus der Arbeit der LAG-SH und ihrer Mitgliedsverbände 


Messebesuch REHACARE in Düsseldorf 
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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]Die REHACARE in Düsseldorf zählt zu den weltweit führenden Fachmessen für Rehabilitation, Prävention, Inklusion und Pflege. Die Messe zieht ein breites Publikum an, darunter Menschen mit Behinderungen, Pflegebedarf, ältere Menschen und chronisch Kranke. Rund 34.000 Besucherinnen und Besucher aus 88 Nationen haben sich über die neuesten Entwicklungen, Technologien und Ideen informiert. Erneut hatten Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsstelle der LAG-SH die Möglichkeit die Messe zu besuchen. Es gab jede Menge Informationen zu neuesten Innovationen aus einem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen zu entdecken. Das Angebot umfasste Alltagshilfen, Pflegehilfsmittel, Gehhilfen, orthopädische Hilfsmittel, medizinische Versorgung sowie Lösungen für barrierefreies Bauen und Wohnen. Was besonders auffiel, war der enorme Fortschritt im Bereich der Digitalisierung. Künstliche Intelligenz (KI) und smarte Systeme prägten viele Stände: Telemedizinische Lösungen, die eine Versorgung auf Distanz ermöglichen, Roboter, die in der Pflege unterstützen, intelligente Betten, die den Alltag von Patientinnen und Patienten erleichtern, sowie digitale Assistenzsysteme, die Angehörige und Fachkräfte entlasten sollen. So ersetzt z.B. ein KI-gesteuerter Roboterarm fehlende Muskeln. Betroffene von Muskelatrophie (Muskelschwund), Menschen nach Schlaganfällen oder mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen soll somit mehr Selbstbestimmung ermöglicht werden: Essen, Trinken und das Verlassen von Räumen oder des Hauses sind dann wieder ohne fremde Hilfe möglich. Wenn Menschen keine Kontrolle mehr über ihre Blase haben, entleeren sie diese meist nach einer bestimmten Zeit. Entleeren sie zu spät, zieht dies schwerwiegende gesundheitliche Folgeschäden bis hin zu Niereninsuffizienz und einem erhöhten Schlaganfallrisiko nach sich. Ein Start-up hat den inContAlert BladderMate entwickelt. Er wird ähnlich wie ein Gürtel getragen. Ein direkt auf die Haut angebrachter Sensor erfasst alle Körperdaten. Inkontinenz-Patienten erhalten jederzeit einen Überblick über den Füllstand ihrer Blase. Zu bestaunen gab es einen ultraleichten faltbarer Elektrorollstuhl (Gewicht von nur 12,4 kg) oder eine KI, die den Rollstuhl bequem Treppen steigen lässt. Es wurden neue Technologien und Systeme vorgestellt, die die Kommunikation erleichtern und die Lebensqualität verbessern. Nicht zu übersehen war auch in diesem Jahr der sportliche Aspekt: Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW feierte sein 40-jähriges Messejubiläum und lud zum Mitmachen ein. Para Ski, Para Badminton und Rollstuhltennis, Para Bogensport, Para Wassersport, Rollstuhl Basketball und andere Bewegungsangebote machten deutlich, dass Sport eine wichtige Rolle für Inklusion, Lebensfreude und gesellschaftliche Teilhabe spielt. Wir danken der IKK BB, welche uns den Messebesuch ermöglicht hat. 
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[bookmark: _Hlk189645756][bookmark: _Hlk197941314][bookmark: _Hlk202258372]Brandenburg investiert 460 Millionen Euro in die Gesundheitsversorgung 
(MGS PM vom 10.09.2025)

Gesundheitsministerin Britta Müller hatte sich intensiv dafür eingesetzt, dass das Land Brandenburg 460 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität in die Sicherung der Gesundheitsversorgung investieren wird. Mit den Mitteln aus dem Sondervermögen sollen ambulante Basis- und Notfallstrukturen aufgebaut und gesichert werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der wohnortnahen medizinischen Versorgung, insbesondere in ländlichen Regionen. Geplant ist der Aufbau von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und Polikliniken, in denen Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen kooperativ zusammenarbeiten. Mit ihrem Einsatz konnte Müller erreichen, dass Brandenburg die zusätzlichen Mittel gezielt in den Aufbau moderner Strukturen investiert. Damit will die Landesregierung gewährleisten, dass alle Krankenhausstandorte in Brandenburg als regionale Gesundheitszentren erhalten bleiben. So soll sichergestellt werden, dass Patientinnen und Patienten in allen Teilen des Landes gut, sicher und rechtzeitig medizinisch versorgt werden. 

TENEAM startet: Neurologische Versorgung per Telemedizin in ländlichen Regionen
(MGS PM vom 19.09.2025)

Telemedizin ist im Flächenland Brandenburg eine wichtige Säule der künftigen Gesundheitsversorgung. Mit dem neuen Innovationsprojekt „TeleNeurologisch ambulante Versorgung in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern“ (TENEAM) startete ein gemeinsames telefedizinisches Projekt im Bereich der Neurologie in Brandenburg und Meckleneburg Vorpommern. Das Projekt soll dem in der ambulanten neurologischen Versorgung dünn besiedelten Regionen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns entstandenen Versorgungsmangel entgegenwirken. Patienten mit neurologischen Beschwerden werden von ihrem jeweiligen Hausarzt teleneurologische Sprechstunden direkt in den Hausarztpraxen angeboten. An dem Projekt beteiligt sind neben den Gesundheitsministerien beider Länder u.a. mehrere Krankenkassen, Arztverbände und Universitätskliniken. Das Angebot umfasst sowohl die Erstabklärung neurologischer Erkrankungen als auch die Versorgung von chronisch-neurologischen Erkrankten. Nach der Erstuntersuchung in der Hausarztpraxis können Folgetermine auch von zu Hause aus telemedizinisch erfolgen. Über die weitere Behandlung entscheiden dann die Fachärzte in enger Zusammenarbeit mit den Hausärzten. Dadurch werden sowohl die Hausärzte entlastet als auch die Zahl unnötiger stationärer Behandlungen reduziert. 


  Informationen der BAG SELBSTHILFE




[bookmark: _Hlk200617722]Bundestags-Petition “ICD-11 JETZT!“ erfolgreich eingereicht 
(BAG Selbsthilfe, E-Mail vom 18.09.2025)

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) ist das wichtigste, weltweit anerkannte Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen. Es wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben. Die Verfassung der WHO legt als Ziel die Verwirklichung des bestmöglichen Gesundheitsniveaus bei allen Menschen fest. Hauptaufgabe sind die Bekämpfung von Erkrankungen mit besonderem Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten sowie Förderung der allgemeinen Gesundheit der Menschen weltweit. Die aktuelle, international gültige ICD-11 ist bereits am 1. Januar 2022 in Kraft getreten. Bisher wurde sie bereits von mindestens 35 Ländern eingeführt. Darunter Brasilien, Mexiko, Kenia, Kolumbien, Tansania oder Nigeria. Auch in Spanien ist man deutlich weiter als in Deutschland. Eine zeitnahe Umsetzung würde die Versorgung chronisch kranker Menschen deutlich verbessern und gleichzeitig die Arbeit von Kliniken, Ärzt*innen und Selbsthilfegruppen erleichtern. Die ICD-11 ist für alle Beteiligten ein Gewinn. 
Was fordert die Petition konkret? Sie fordert eine zügige Umsetzung der ICD-11 in Deutschland – statt weiterer jahrelanger Verzögerungen. Wenn nötig: Vorziehen einzelner Kapitel, insbesondere bei unterversorgten Patientengruppen. Gefordert werden außerdem konkrete Maßnahmen durch Bundesgesundheitsministerium, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), AG ICD-11 und den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Veröffentlichung auf epetitionen.bundestag.de erfolgt nach Prüfung. 

Link zur Petition: https://kopfmahlen.blogspot.com/2025/06/der-vollstandige-petitions-text.html
EuGH-Entscheidung schützt Eltern behinderter Kinder 
(BAG Selbsthilfe, E-Mail vom 22.09.2025)

Es wird auf ein aktuelles Urteil des EuGH vom 11.09.2025 (RS. C-38/24) aufmerksam gemacht, wonach Eltern schwerbehinderter Kinder bei der Vereinbarung beruflicher und familiärer Pflichten häufig in besonderem Maße beansprucht sind. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in diesem Zusammenhang nun entschieden, dass Arbeitgeber Rücksicht auf die Belange betroffener Mütter oder Väter nehmen müssen. 
In dem Verfahren ging es um eine Arbeitnehmerin aus Italien, die bei einem Verkehrsunternehmen für die Überwachung und Kontrolle einer U-Bahn-Station zuständig ist. Feste Arbeitszeiten sieht die Stelle nicht vor. Neben ihrer Berufstätigkeit pflegt die Frau ihren minderjährigen schwerbehinderten und „vollinvaliden“ Sohn. Der Sohn muss jeden Nachmittag medizinisch behandelt werden und braucht dabei die Betreuung seiner Mutter. Deshalb bat die Frau ihren Arbeitgeber, nur vormittags arbeiten zu dürfen. Der Arbeitgeber passte ihre Arbeitszeiten zwar vorübergehend an, lehnte eine dauerhafte Vereinbarung dazu aber ab. Die Frau warf ihrem Arbeitgeber vor, sie wegen der Behinderung ihres Kindes zu diskriminieren. Der Fall wurde dem EuGH vorgelegt. Dieser entschied, dass es eine “Mitdiskriminierung“ sein kann, wenn der Arbeitgeber die besonderen Bedürfnisse von Eltern behinderter Kinder nicht berücksichtigt, obwohl er es könnte. Der Arbeitgeber habe dann die Pflicht, angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit Arbeitnehmer ihren behinderten Kindern die erforderliche Unterstützung zukommen lassen können. Er dürfe dabei nur nicht unverhältnismäßig belastet werden. 
Für Deutschland hat die Entscheidung des EuGH gleichwohl Bedeutung, da EuGH-Urteile einer verbindlichen Auslegung des EU-Rechts gleichkommen und insofern Bedingungswirkung für Gerichte und Behörden in den Einzelstaaten entfalten. Gleiches gilt für Personalabteilungen und Betriebsräte. 

Förderbekanntmachung des BMAS für neue Projekte aus dem Partizipationsfonds 
(BAG Selbsthilfe, E-Mail vom 30.09.2025)

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bietet für die Förderperiode 2026 die Förderung neuer Projekte aus dem Partizipationsfonds an. Mit den Projekten sollen die Fähigkeiten und Möglichkeiten bundesweit agierender Verbände und Organisationen von Menschen mit Behinderungen verbessert werden, Förderfähig sind z.B. folgende Projekte: 
· Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für in Selbstvertretungsorganisationen Tätige 
· Förderung von potentiellen Nachwuchskräften und Jugendarbeit
· Ermöglichung von Veranstaltungsteilnahmen für ehrenamtlich Tätige durch Kostenübernahme für behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche 
· Assistenzleistungen bis zu 6.000 Euro pro Jahr 
· Unterstützung des Erfahrungsaustauschs 
· Erstellung von barrierefreien Informationsmaterialien und Medien

Die Antragstellung (Antragsschluss: 17.10.2025) erfolgt über das Förderportal BMAS: www.foerderportal-bmas.de 

[bookmark: _Hlk194997594][bookmark: _Hlk201217987][bookmark: _Hlk208473473]Menschen mit Behinderungen im Katastrophenfall nicht vergessenTipps & Informationen 



(Deutsches Institut für Menschenrechte, PM vom 10.09.2025)

Im Katastrophenfall ist das Sterberisiko für Menschen mit Behinderungen bis zu viermal höher als für Menschen ohne Behinderungen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie werden bei Vorsorgemaßnahmen nicht berücksichtigt, weil die Berichterstattung zur Katastrophe nicht barrierefrei stattfindet. Sie erhalten keine überlebenswichtigen Güter, weil die Ausgabestellen durch Barrieren versperrt sind. Oder sie sind von der Hilfe anderer Menschen abhängig, weil ihre Wohnungen nicht barrierefrei sind. Barrieren wirken im Katastrophenfall doppelt hart: Infrastruktur und Gebäude, die im Alltag nicht barrierefrei sind, sind es im Katastrophenfall erst recht nicht. Menschen, die im Alltag von fremder Hilfe abhängig sind, benötigen im Katastrophenfall erst recht Unterstützung. Neben Menschen mit Behinderungen sollten auch andere Gruppen in den Gesetzen und Plänen berücksichtigt werden. Hitze- und Kälteperioden sind z.B. für Menschen, die von Armut betroffen sind, besonders gefährlich. Besonders häufig von Armut betroffen sind wiederum Menschen mit Behinderungen. 

Gesetzlicher Anspruch auf kostenfreie erste Kopie der Behandlungsakte vorgesehen
(Deutsches Ärzteblatt vom 03.09.2025)

Patienten sollen künftig einen grundsätzlichen Anspruch auf eine kostenfreie erste Kopie ihrer Patientenakte haben. Mit einer entsprechenden Regelung im Gesetzentwurf zur Änderung des Verbrauchsvertrags- und Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung des Behandlungsvertragsrechts will die Bundesregierung eine Forderung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) umsetzen. Bislang gilt in Deutschland die gesetzliche Vorgabe, dass Patienten die Kosten für die Erstellung einer Kopie ihrer Patientenakte selbst tragen müssen. Die Regelung steht jedoch im Spannungsverhältnis mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSVGO), die einen Anspruch auf Erhalt einer ersten kostenfreien Kopie gespeicherter personenbezogener Daten definiert. 2023 hatte der Europäische Gerichtshof deshalb klargestellt, dass Patienten das Recht haben, eine vollständige unentgeltliche Kopie der Dokumente in Patientenakten zu erhalten, wenn dies zum Verständnis der in diesen Dokumenten erhaltenen personenbezogenen Daten erforderlich ist. Eine Anpassung des deutschen Rechts wurde bereits von der Vorgängerregierung eingeleitet, konnte aber vor dem vorzeitigen Aus der Ampelkoalition nicht mehr abgeschlossen werden. Zur besseren Unterscheidbarkeit von der „elektronischen Patientenakte“ (ePA) sieht der Gesetzentwurf außerdem eine Änderung der Bezeichnung „Patientenakte“ im Bürgerlichen Gesetzbuch in „Behandlungsakte“ vor. 

Ausgaben der Krankenkassen steigen weiter an
(Deutsches Ärzteblatt vom 05.09.2025)

Die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind im vergangenen Jahr um acht Prozent angestiegen. Die Krankenkassen machen vor allem die Gesetzgebung der vergangenen Jahre für die Kostensteigerungen verantwortlich. Bestehende Honorardeckel würden beispielsweise für immer mehr ärztliche Leistungen abgeschafft und bei Pharma Preisvorgaben gelockert. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sieht die GKV „finanziell massiv unter Druck“. Die Ausgaben wachsen weiterhin deutlich stärker als die Einnahmen. Der Überschuss der Krankenkassen sollte nicht falsch interpretiert werden. Die Ministerin sagt, er sei „nur eine Momentaufnahme und dient lediglich zur Auffüllung der sehr niedrigen Finanzreserven auf das gesetzlich geforderte Mindestniveau“. Die Beitragssätze dürften bereits 2026 wieder unter Druck geraten. Der GKV-Schätzerkreis wird die Versichertenentwicklung, die Ausgaben und die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung für das laufende und das kommende Jahr Mitte Oktober prognostizieren. Das BMG wird daraufhin bis zum 1. November unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Schätzerkreises den durchschnittlichen ausgabendeckenden Zusatzbeitrag für das Jahr 2026 bekannt geben. 



Anhebung der Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale 
(Pressemitteilung Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat)

Die Bundesregierung hat am 10. September 2025 mehrere Maßnahmen beschlossen, die die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit ländlicher Räume stärken. Grundlage ist der Gesetzentwurf des Steuerrechtsänderungsgesetz des Bundesministeriums der Finanzen (BMF). 
Die beschlossenen Maßnahmen sind:

· Die Anhebung der Ehrenamtspauschale von 840 Euro auf 960 Euro und des Übungsleiterfreibetrags von 3.000 Euro auf 3.300 Euro im Einkommenssteuergesetz sind ein wichtiger Schritt zur stärkeren Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements. 
· Mit der dauerhaften Senkung des Steuersatzes für Speisen in der Gastronomie von 19 Prozent auf sieben Prozent im Umsatzsteuergesetz unterstützt die Bundesregierung gezielt die Gastronomiebranche. 
· Von der Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent pro Kilometer profitieren insbesondere Menschen in ländlichen Räumen, die oft längere Strecken zwischen Wohnort und Arbeitsstätte zurücklegen müssen. 

Für viele sind die Anhebung Ehrenamtspauschale und des Übungsleiterfreibetrages längst überfällig. Ob im Sportverein, in der Kultur, bei Rettungsdiensten oder in der Pflege: Ohne ehrenamtliches Engagement würde unser Gemeinwohl nicht funktionieren. Es gibt aber auch negative Stimmen. So ist es für manchen nicht nachvollziehbar, warum die Ehrenamtspauschale weiterhin nur einen Bruchteil der steuerlich absetzbaren Übungsleiterpauschale ausmacht. Damit werden gesellschaftlich unverzichtbare Ehrenämter, etwa zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen oder einkommensschwachen Menschen, steuerlich nicht gleichwertig behandelt. Vor dem Hintergrund gestiegener Lebenshaltungs- und Mobilitätskosten spricht sich z.B. der Sozialverband VdK in Nordrhein-Westfalen auch für eine Erhöhung der Fahrtkostenpauschale für Ehrenamtliche aus. Wer ehrenamtlich unterwegs ist, soll nicht auch noch draufzahlen müssen. 

Viele Patienten kämpfen weiterhin um Einsicht in ihre Krankenakte 
(ots – news aktuell))

Viele Patientinnen und Patienten haben Probleme, wenn sie Einblick in ihre Krankenakte nehmen wollen. Sie müssen teilweise große Anstrengungen unternehmen, um ihre Akte zu erhalten, benötigen Unterstützung Dritter oder bekommen keine vollständigen Unterlagen. Das Marktforschungsinstitut Bilendi hat im Auftrag des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und des AOK-Bundesverbandes für eine Online-Befragung insgesamt 39.316 Menschen in Deutschland ab dem 18. Lebensjahr per E-Mail angeschrieben. Der Rücklauf lag bei 11 Prozent (3.277 beantwortete Fragebögen). Die Befragung ergab, dass knapp 30 Prozent von ihnen juristische Unterstützung (9 Prozent) oder Unterstützung von ihrer Krankenkasse (20 Prozent) benötigten, um die Akte zu erhalten. Über die Hälfte dieser Menschen erhielt ihre Krankenakte nur nach erneutem Nachfassen. 7 Prozent scheiterten komplett und wurden abgewiesen. Bei einem Zehntel der Befragten war die Dauer bis zum Erhalt der Akte problematisch, sie mussten länger als sechs Monate auf ihre Unterlagen warten. 16 Prozent der Befragten erklärten, dass die erhaltene Akte aus ihrer Sicht nicht vollständig war. Am häufigsten fehlten Befunde oder Laborwerte. Aus Sicht des AOK-Bundesverbandes müssen die nach wie vor bestehenden Vollzugsdefizite bei der Einsicht der Patientinnen und Patienten in ihre Akte durch Nachbesserungen im Patientenrechtegesetz behoben werden. Es braucht vor allem rechtliche Konsequenzen für den Fall, dass die komplette Einsichtnahme grundlos verwehrt wird. In ihrem aktuellen Positionspapier zur Verbesserung der Patientenrechte fordert die AOK, dass die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 2023 zur kostenlosen Bereitstellung der ersten Kopie der Patientenakte nunmehr schnell in nationales Recht überführt wird. 
Seminare & Veranstaltungen 


Gesundheitspolitische Fachtagung: “GESUNDHEIT INKLUSIV(E) – Medizin für erwachsene Menschen mit Behinderungen neu denken
(LVKM, E-Mail vom 30.09.2025)

Termin:			08. November 2025			     Beginn: 11:00 Uhr 

Ort:				Cottbus 

Veranstalter:	Landesbehindertenbeirat Brandenburg und der Landesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Berlin-Brandenburg

Anmeldung: 		info@lvkm-bb.de mit folgenden Daten: Titel, Vorname, Name der Institution, für die Sie teilnehmen

Der LBB und der LVKM möchten mit der Unterstützung der Stadt Cottbus und des Beirates für Menschen mit Behinderungen der Stadt Cottbus mit den Teilnehmenden über die medizinische Versorgung von erwachsenen Menschen mit Behinderungen in der Niederlausitz und Cottbus in Vorträgen und Workshops sprechen. Ziel ist es, die schlechte Versorgungslage in dieser Region nicht zu beklagen, sondern Lösungsansätze zu entwickeln. 

[bookmark: _Hlk207272685]Online-Veranstaltung: “Nah am Menschen – Beratung und Begutachtung verständlich erklärt“
(MD BB, E-Mail vom 23.09.2025)

Termin:			27. November 2025			15:00 bis 16:30 Uhr

Veranstalter:	Medizinscher Dienst Berlin-Brandenburg (MD BB)

Anmeldeschluss: 		19.11.2025

Inhalte der Veranstaltung: 
· Rolle und Funktion des MD BB 
· Ombudsperson
· Beschwerdemanagement

Weitere Details, das Anmeldeformular sowie Ansprechpartner auf folgender Veranstaltungsseite: 
MD von A bis Z: Beschwerdemanagement | Medizinischer Dienst Berlin-Brandenburg
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